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URTEILSSPRUCH IM STREIT ZWISCHEN HIERONYMUS MOSER UND HEINRICH

HOFFMANN, BEIDE VON HEMBRUNN, WEGEN DES WEIDGANGES
UND DER HOLZNUTZUNG

"Demnach Roni Moser undt seine Söhn zuo Hembrunnen am Einten 3 So danne Hein¬

rich Hoffman von daselbsten am anderen theill wägen der nutzung ihres Weydt-

gangs undt hollzes zuo gedachtem Hembrunnen über den zwüschen ihnen de dato

den 27 . Augusto A° 1704 desswägen errichteten güötlichen Spruchs neüwerdingen

miteinanderen inn Spann undt Streitigkheit gewachsen ; aVls der Hoffman sich



beklagt , das die Moser disem angenommenen . . . Spruch zuewider beständig mehr

alls den halben Hoff undt mehr alls den halben theill Bechtsammi in Holltz

undt Weydtgang daselbsten praetendieren , undt die gemachte abtheillung nit

halten wollen , dahero sye nit allein sein auffgescheytetes Brännholltz auss

dem Walt heimbgefüöhrt undt in ihrer Haushaltung gebrucht , sonder ohne sondere

Nottwendigkheit Ein grosse Eych im hinderen Holltz abgehauwen , undt aber auff

Recht darschlagen ligen lassen . Verlange hiemit bey gesagtem Spruch gäntzlich

zue verbleiben undt darbey beschirmbt zue werden , angesechen er mit Brieff

undt Sigill bescheinen wolle , dass er undt seine Vorälteren von altem her bis

dahin den halben theill des Hembrunner Hoffs besessen undt desswägen jeder-

wyllen die halbe nutzung in ihrem Holltz undt Weydtgang gehabt.

Dargägen die Moser welche obiger Klägnus kantlich . . . hierüber sich veranth-

wortet , dass ihre Vorälteren vor Zeiten den Hoff zue Hembirunen mit dem Hoff¬

man halb abeinander theilt , undt nach der Handt von ihrem theill ohngefahr

für 1800 gülden güöter an sich khaufft , vollglichen mit disen undt schon vor¬

hingehabten güöteren den grösseren theill des Hoffs inngehabt undt besessen;

dahero sye nach proportion ihrer güöteren mehrer Rechtsammi im Holltz undt

Weydtgang zue praetendieren . . . gwalt hetten , alls der Hoffman undt seine Vor¬

fahrer , wie es bisharo brucht worden , allso sich mit Billigkheit zuo beschwe¬

ren hetten wider obangezogenen . . . Spruch , welcher ihτιe >̂ insgsambt nit mehr

alls dem Hoffman , allein Namblich jedem den halben theill Hoff undt halb

theill Rechtsammi zuogäbe , undt zwar umb so vill mehr weyll sye selben nie¬

mahlen angenommen , Verhoffen allso bey alter Uebung zue verbleiben.

Nachdemme nun disere Streitigkhait auff mehreren Vortrag undt gemachten Recht¬

satz von beyden pährteyen sambt derselben auffgelegten Brieffen undt Siglen

von denen Tit . Herren Hauptman Antoni Jgnati C e b e r g des Raths , altt

Sibner undt Statthalter lobl . Stantts Schwyz , der Zeit Regierender Lanttvog-

ten der Freyen Embteren undt Tit . Herrn Beat Jacob  II . Zurlauben von

Thum und Ge Stellenburg , Herr zue Hembrunn undt Anglikhon , St . Ludwigs Ordens

Ritter , Lanttaman undt Lantsmaior lobl . Stantts Zug , alls ihrem Grichtsherrn

gesambter Handt undersuaht worden , undt sich befwvien das der Hoffman luth

Brieffen de annis 1649 undt 1658 so vill bescheint hat , dass er undt seine

Vorfahrer den halben theill besagten Hoffs zue Hembrunn bis dato rüöhwig be¬

sessen ; hingäge ?i die Moser ihrerseits weder des Possesses noch anderer Recht-

sammener halber etwas auffwysen können , sonder obangezogenen güötlichen

Spruch luth desselben buchstäblichen Jnnhalt undt darüber gegäbener Zeügsamme

angenommen . Alls ist hierüber von hochermelten beyden Herren Einhellig Erkhant



.das  es bey Erstgedachtem güötlichen Spruch de A° 1704 sein bewenden ha¬

ben . . . solle , vermög dessen dem Hoffman allein undt seinen nachfahrern der

Einte , undt den Mo seren miteinander insgesambt und ihren nachfahrern der an¬

dere halbe theill von offtermeltem Hoff zue Hembrunn zue dienen , undt nach

uswysung desselben den Weydtgang so wohll alls das Hollz beyderseits halb

miteinanderen nutzen undt bruchen sollen , bis undt so lang die Moser ihrer¬

seits ein mehrers alls die Hoffman werden authentisch probieren können . "

Versehen mit den Siegeln des Landvogts und des Gerichtsherrn.

Original , mit den beiden Siegeln - AH 52 , 22 - 23
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